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Bekanntmachungen der Barlachstadt Güstrow

Aus dem Beschlussprotokoll
der Sitzung des Hauptausschusses am 
13.07.2017

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss Nr.: VI/0532/17
Der Hauptausschuss der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
seiner Sitzung am 13.07.2017 den Einsatz von Städtebauförder-
mitteln für eine Vollmodernisierung und Umnutzung des Werk-
stattgebäudes zu einem Wohnhaus auf dem Grundstück  
Hageböcker Straße 10 (Hinterhaus) auf Grundlage der vor-
liegenden Kostenschätzung und des Finanzierungsvorschlages.

Beschluss Nr.: VI/0541/17
Der Hauptausschuss der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
seiner Sitzung am 13.07.2017 den Einsatz von Städtebauförder-
mitteln für eine Vollmodernisierung des Wohn- und Geschäfts-
hauses Hageböcker Straße 10 (Haupthaus) auf Grundlage 
der vorliegenden Kostenschätzung und des Finanzierungsvor-
schlages. 

Beschluss Nr.: VI/0544/17
Der Hauptausschuss der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
seiner Sitzung am 13.07.2017 den Verkauf des Grundstücks 
Gemarkung Güstrow, Flur 62, Flurstück 41/1 und 41/2 in einer 
Größe von 166 m² und 42 m² zum sanierungsbedingten Endwert 
an den Erbbauberechtigten/ Erwerber. 

Beschluss Nr.: VI/0548/17
Der Hauptausschuss der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
seiner Sitzung am 13.07.2017 den Einsatz von Städtebau-
fördermitteln für eine Vollmodernisierung des Objektes  
Schnoien straße 7 auf Grundlage der vorliegenden 
Kostenzusammen stellung und des Finanzierungsvorschlages. 

Beschluss Nr.: VI/0536/17
Der Hauptausschuss der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
seiner Sitzung am 13.07.2017 über den Verkauf des Grund-
stücks in der Plauer Chaussee Gemarkung Güstrow, Flur 42, 
Flurstück 31/1 in einer Größe von 1.266 m². 

Beschluss Nr.: VI/0538/17
Der Hauptausschuss der Barlachstadt Güstrow genehmigt in 
seiner Sitzung am 13.07.2017 den Verkauf des Erbbaurechts 
gemäß vorliegender notarieller Urkunde vom 26.04.2017 und die 

Sprechstunden des Bürgermeisters

Dienstag, 19. September 2017 
Dienstag, 17. Oktober 2017 

jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr

Eine Anmeldung im Vorzimmer des Bürgermeisters 
bei Frau Bartock, Telefon 769-101, erleichtert uns 

die Planung und erspart Ihnen Wartezeiten. 

Darüber hinaus können Sie auch außerhalb der 
Bürgersprechstunde einen Termin vereinbaren.

Sitzungstermine
 
28.09.2017, 18:00 Uhr - Hauptausschuss 
12.10.2017, 18:00 Uhr - Stadtvertretung

Einladung und Tagesordnung werden eine Woche vor dem 

Sitzungstermin durch Veröffentlichung auf der Homepage 

der Barlachstadt unter www.guestrow.de - im Ratsinforma-

tionssystem - öffentlich bekannt gegeben.  

Bestellung einer Grundschuld für das Grundstück Gemarkung 
Güstrow, Flur 22, Flurstück 16.

Beschluss Nr.: VI/0552/17
Der Hauptausschuss der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
seiner Sitzung am 13.07.2017 die Anmietung von netzwerk-
fähigen digitalen Multifunktionsgeräten für die Kernverwaltung, 
die Grund- und Regionalen Schulen sowie für die Horte und die 
Kindertagesstätte der Barlachstadt Güstrow - gemäß Vergabe-
vorschlag.

Aus dem Beschlussprotokoll 
der Sitzung der Stadtvertretung vom 
27.07.2017

Öffentlicher Teil:

Beschluss Nr.: VI/0535/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 die Durchführung eines Interessenbe-
kundungsverfahrens zur Vermarktung (einschließlich Beplanung 
und Erschließung) des Gebietes der Alten Gärtnerei in Güstrow.
Der Bürgermeister wird beauftragt, für die erforderliche Bekannt-
machung und eine Veröffentlichung im Raum Rostock und Güstrow 
bis zum 10.08.2017 Sorge zu tragen.

Beschluss Nr.: VI/0564/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow stellt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 fest:
1. Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und 

Rechtspflege hat sich in den letzten Jahren zu einer für 
die Barlachstadt Güstrow sehr wichtigen Bildungseinrich-
tung entwickelt. Die Zahl der Studierenden im Direkt- und 
im Fernstudium ist in den zurückliegenden Jahren kontinu-
ierlich gestiegen. Dies sichert die Handlungsfähigkeit der 
öffent lichen Verwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern.

2. Der große Zuspruch und die verstärkte Nachfrage nach Aus- 
und Weiterbildungsangeboten durch die Fachhochschule 
führen aktuell dazu, dass die Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege an ihrem jetzi-
gen Standort an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Die aktuelle 
Interimslösung mit Containern stellt dabei eine nur bedingt 
geeignete Lösung dar, die dringenden Handlungsbedarf auf 
mehreren Ebenen deutlich macht. 

3. Die Landesliegenschaften in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Fachhochschule wären ideal geeignet, den Standort 
perspektivisch zu erweitern und in seiner Funktionalität den 
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Gesprächstermine 
mit dem Präsidenten

Der Präsident der Stadtvertretung Güstrow,

Herr Andreas Ohm, steht Ihnen für Fragen 

und Anliegen gern zur Verfügung.

Vereinbaren Sie bitte einen Gesprächstermin unter

Telefon 769-114 oder -116 im Büro der Stadtvertretung!

Herausforderungen einer auf Präsenzstudium ebenso wie 
Fernstudium und Weiterbildungen ausgerichteten Hoch-
schule gerecht zu werden. Insbesondere wäre es wün-
schenswert, wenn bei einer Erweiterung der Liegenschaft 
nicht nur Seminarräume und Unterkünfte, sondern auch 
ausreichend Konferenzräume geschaffen würden, die für 
einzelne Veranstaltungen auch von externen Vereinen wie 
Schabernack e. V. genutzt werden könnten. 

Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister:
1. sich beim Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, 

dem Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie 
dem nachgeordneten Betrieb für Bau und Liegenschaften 
dafür einzusetzen und nachhaltig dafür zu werben, dass die 
Liegenschaften Goldberger Straße 8 - 9 für die Weiterent-
wicklung des Campus der Fachhochschule genutzt und zeit-
nah entsprechend saniert werden.

2. gemeinsam mit der Leitung der Fachhochschule einen 
Ideen wettbewerb - auch und insbesondere unter Einbe-
ziehung von Studentinnen und Studenten sowie Bürgerin-
nen und Bürgern - für eine optimale Gestaltung der Liegen-
schaften anzuregen. 

3. gesetzt dem Fall, dass eine Integration der beiden Liegen-
schaften in den Campus der Fachhochschule nicht möglich 
sein sollte, beim Eigentümer mit Nachdruck eine ander-
weitige, sinnvolle und den Leerstand beendende Nutzung 
einzufordern.

Beschluss Nr.: VI/0565/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
ihrer Sitzung am 27.07.2017: Die Verwaltung wird beauftragt, 
im Doppel haushalt 2018/2019 eine einmalige Bezuschussung 
in Höhe von pauschal 8.000,00 € für die Durchführung des 
Feuerwehr balles im Oktober 2018 einzustellen.

Beschluss Nr.: VI/0557/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 das Entwicklungskonzept Friedrich-
Ludwig-Jahn-Stadion 2025. Es wird angestrebt, das Entwick-
lungskonzept bis zum Jahr 2025 umzusetzen.

Beschluss Nr.: VI/0558/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 den Investitionskostenzuschuss in Höhe 
von maximal 414.600,00 € für den 1. Bauabschnitt der Maß-
nahme zur Umgestaltung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadions 
entsprechend des Entwicklungskonzeptes 2025 in den Haushalt 
2018 einzustellen. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der 
Förderung durch den Landessportbund M-V sowie der Geneh-
migung des Haushaltes durch die Untere Rechtsaufsichts-
behörde (falls notwendig).

Beschluss Nr.: VI/0537/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 die 1. Nachtragshaushaltssatzung und 
den 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 der Barlachstadt Güstrow.

Beschluss Nr.: VI/0551/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
ihrer Sitzung am 27.07.2017 die 1. Fortschreibung des Produkt-
buches der Barlachstadt Güstrow, gültig ab 01.01.2018.

Beschluss Nr.: VI/0547/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 die 2. Satzung zur Änderung der Sat-
zung der Barlachstadt Güstrow über die Erhebung einer Hunde-
steuer vom 27.10.2008. (Siehe Seite 4)

Beschluss Nr.: VI/0531/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
ihrer Sitzung 27.07.2017, den Beschluss Nr. VI/0303/15 vom 
31.03.2016 - Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 52 - Anschlussgleis Nordwest gemäß § 1 
Abs. 8 BauGB, aufzuheben.

Beschluss Nr.: VI/0533/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt, in 
ihrer Sitzung am 27.07.2017 den Beschluss Nr. V/0863/13 vom 
24.10.2013 - Aufstellungsbeschluss für die Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 84 - Neukruger Straße 62 - südlicher Teil-
bereich gemäß § 1 Abs. 8 BauGB aufzuheben.

Beschluss Nr.: VI/0542/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 die Beschlüsse Nr.
- 306-10/95 vom 31.08.1995 Satzungsbeschluss,
- 305-10/95 vom 31.08.1995 Abwägungsbeschluss,
- 883-46/94 vom 19.05.1994 Entwurfs- und Auslegungsbe-

schluss und
- 604-38/93 vom 26.08.1993 Aufstellungsbeschluss 
des Bebauungsplans Nr. 21 - Nord 2 Kreiskrankenhaus Güstrow 
gemäß § 1 Abs. 8 BauGB aufzuheben.

Beschluss Nr.: VI/0509/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 die Zusammenarbeit im Bereich der IT 
mit dem Amt Güstrow-Land auf Basis eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrags.

Beschluss Nr.: VI/0561/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 die Annahme einer Schenkung einer 
Apothekerdose aus der ehemaligen Hof- und Schlossapotheke 
Güstrow an das Museum der Barlachstadt Güstrow.

Nichtöffentlicher Teil:

Beschluss Nr.: VI/0566/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 folgende Weisung an die Mitglieder des 
Aufsichtsrates der Stadtwerke Güstrow GmbH und an die Mit-
glieder der Gesellschafterversammlung der OASE Güstrow 
GmbH: 
In einer gemeinsamen Sitzung am 25.09.2017 ist der Prüf bericht 
zum Jahresabschluss 2016 der OASE Güstrow GmbH zu be-
handeln.

Beschluss Nr.: VI/0545/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 die Aufhebung des Beschlusses-Nr. 
V/1027/14 vom 15.05.2014 für den Einsatz von Städtebauförder-
mitteln für eine Vollmodernisierung des Gebäudes Mühlenstraße 47.
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Beschluss Nr.: VI/0540/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 den Einsatz von Städtebaufördermitteln 
für ortsbildverbessernde Maßnahmen am Gebäude Gleviner 
Straße 12 (Hinterhaus).

Beschluss Nr.: VI/0543/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow genehmigt in ihrer 
Sitzung am 27.07.2017 mit diesem Beschluss den Modernisie-
rungsvertragsentwurf zur Durchführung von kleinteiligen Maß-
nahmen zur Ortsbildverbesserung am Gebäude Hansenstraße 10.

Beschluss Nr.: VI/0560/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow genehmigt in 
ihrer Sitzung am 27.07.2017 die Vergabeentscheidung der Ver-
waltung zum Verkauf der folgenden Grundstücke im Baugebiet 
„Hengstkoppelweg“:

Bewerber Nr. Größe, Flur, Flurstück Baugrundstück
 1 557 m², Flur 10, Flrst. 198 19
 2 484 m², Flur 10, Flrst. 178/9 27

Nachrücker sind keine vorhanden. 

Beschluss Nr.: VI/0563/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow genehmigt in 
ihrer Sitzung am 27.07.2017 die Vergabeentscheidung der Ver-
waltung zum Verkauf des folgenden Grundstückes im Baugebiet 
„Hengstkoppelweg“:

Bewerber Nr. Größe, Flur, Flurstück Baugrundstück
 1 482 m², Flur 10, Flrst. 178/9 26

Nachrücker sind keine vorhanden. 

Beschluss Nr.: VI/0539/17
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
ihrer Sitzung am 27.07.2017 den Beschluss-Nr. V/0821/13 vom 
20.06.2013 dahingehend zu ändern, dass an der Bestands-
erhaltung der vorhandenen Fenster nicht festgehalten wird und 
ein Neubau der gesamten Fenster erfolgen kann.

2. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Barlachstadt Güstrow

über die Erhebung einer Hundesteuer 
vom 27.10.2008

Präambel

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der §§ 1 bis 
3, 17 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) des Landes 
Mecklen burg-Vorpommern wird nach Beschlussfassung in der 
Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow vom 27. Juli 2017 fol-
gende Satzungsänderung erlassen:

Artikel 1

Der § 11 erhält folgende Fassung:

(1)   Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer ist zum 01.07. 
des Jahres zu zahlen.
(2)   Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so 
wird die anteilige Steuer für das Kalenderjahr einen Monat nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.
(3)   Die für einen Zeitraum nach Beendigung der Steuerpflicht 
gezahlte Steuer wird erstattet.

Artikel 2

Der § 13 Abs. 2 bis 4 erhalten folgende Fassung:

(2)   Die Hunde müssen außerhalb des Hauses oder des 
um friedeten Grundbesitzes mit einer gültigen und sichtbar 
befestig ten Steuermarke versehen sein. Bei Verlust oder Ver-
schleiß der Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine 
Ersatzmarke gegen eine Verwaltungsgebühr ausgehändigt.
(3)   Bei Abmeldung eines Hundes ist die Steuermarke an die 
Stadt Güstrow zurückzugeben.
(4)   wird gestrichen.

Artikel 3

Die Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Güstrow, den 08.08.2017

Schuldtt
Bürgermeister

Verfahrensvermerk:
Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Barlachstadt 
Güstrow über die Erhebung einer Hundesteuer vom 27.10.2008 
wurde am 10.08.2017 im Internet auf der Homepage der 
Barlachstadt Güstrow www.guestrow.de/ortsrecht-oeffentliche-
bekanntmachungen/zur Verfügung gestellt und tritt am 
01.01.2018 in Kraft. Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen 
Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 
diese nach § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der derzeit gültigen 
Fassung nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, 
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Einwohnerversammlungen

Altstadt

Am 6. September 2017 findet um 19:00 Uhr, 
im Rathaus der Barlachstadt Güstrow, Markt 1,

Stadtvertretersaal, eine Einwohnerversammlung 
für den Stadtteil Altstadt statt.

Ortsteil Suckow

Am 16. Oktober 2017 findet um 19:00 Uhr, 
im Edelstahlzentrum Peter Harloff, 

Güstrower Straße 6 A, eine Einwohnerversammlung 
für den Ortsteil Suckow statt.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich eingeladen!
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Ausschreibung

Verkauf des Grundstücks 
Domstraße 16/Schulstraße 6 a

Grundstücksgröße: 881 m² und 339 m²

Verkehrswert: 340.000,00 €

Abwasseranschluss-
beitrag: ca. 10.000,00 €

Denkmalpflegerische 
Bewertung: Einzeldenkmal

Nutzung: 2-geschossiges Geschäftshaus, 
vermietet, PKW-Stellplatz 

Die Barlachstadt Güstrow als Eigen tümerin bietet das Gebäu-
degrundstück Domstraße 16 zusammen mit dem angrenzen-
den unbebauten Grundstück Schul straße 6 a zum Verkauf an. 
Die Grundstücke befinden sich im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet „Altstadt“ Güstrow. Der Verkauf erfolgt zum Höchst-
gebot, soweit dieses mindestens dem aktuellen Verkehrswert 
entspricht. Die Kosten für das Verkehrswertgutachten und der 
Abwasseranschlussbeitrag sind zzgl. zum Kaufpreis durch den 
Erwerber zu tragen. 
Das Gebäudegrundstück befindet sich im Zentrum der Barlach-
stadt Güstrow in der Domstraße, in touristischer Lage zwischen 
Marktplatz und Schloss. Das Hauptgebäude mit Seitenflügel hat 
seinen Ursprung um 1600, wurde aber in der Folgezeit mehrfach 
umgebaut und ist seit etwa 1870 in seiner heutigen Form er-
halten. Das beidseitig von Häusern eingefasste Hauptgebäude 
ist teilweise unterkellert. Das Dachgeschoss ist ausgebaut. 
Der zweigeschossige Seitenflügel ist teilunterkellert. Das Dach-
geschoss ist nicht ausgebaut. Im Hof befindet sich ein 1-geschos-
siges, nicht unterkellertes Holzfachwerkgebäude. Das Gebäude 
ist vollständig vermietet. Es bestehen 2 langfristige Mietverträge. 
Informationen dazu werden bei Kaufinteresse erteilt. Die Ge-
bäude wurden im Jahr 1991 durchgreifend instandgesetzt und 
moder nisiert und seit dem als Verwaltungsgebäude genutzt. 
Das angrenzende rückwärtige Grundstück Schulstraße 6 a ist 
selbstständig nicht mehr als Baugrundstück verwertbar. Es dient 
vielmehr als Zufahrt für die benachbarten Grundstücke (Bau-
lasten) und als PKW-Stellplatz. 
Mit dem Kaufantrag einzureichen sind ein Nutzungs- und Finan-
zierungskonzept sowie ein Finanzierungsnachweis der Bank. 

Besichtigungswünsche des Objektes und Einsichtnahme in die 
vorhandenen Unterlagen vereinbaren Sie bitte unter Telefon 
03843 769-443 (Frau Techel).
Aussagefähige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 
20.11.2017 an:

Barlachstadt Güstrow
Abt. Zentrales Gebäudemanagement
Markt 1
18273 Güstrow  
(mit dem Vermerk 
- Ausschreibung Domstraße 16 bitte nicht öffnen -)

Die Vergabe erfolgt gem. den am 30.03.2006 beschlossenen 
Vergabekriterien zur Veräußerung stadteigener Grundstücke und 
steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses durch die Stadt-
vertretung der Barlachstadt Güstrow. Die Barlachstadt Güstrow 
behält sich das Recht vor, die Ausschreibung ohne Angabe von 
Gründen für ungültig zu erklären. 

Aufforderung zur Schulanmeldung 
für das Schuljahr 2018/19

Gemäß § 43 Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern be ginnt 
die Schulpflicht für Kinder, die spätestens am 30.06. eines 
Jahres sechs Jahre alt werden.
Für das Schuljahr 2018/19 sind alle Kinder anzumelden, die 
in der Zeit vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 sechs Jahre alt 
werden und hinreichend körperlich und geistig ent wickelt sind.
Anmeldepflichtig sind auch die Kinder, für die durch die Er-
ziehungsberechtigten eine Zurückstellung von der Schulpflicht 
um ein Jahr beantragt werden soll.
In den nachfolgend aufgeführten Schulen können Güstrower 
Eltern ihre Kinder bis spätestens 31.10.2017 anmelden: 
 - Grundschule „G. F. Kersting“, Heiligengeisthof 4,
 - Grundschule „Fritz Reuter“,Wendenstraße 14, 
 - Grundschule „An der Nebel“, Hafenstraße 13, 
 - Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Inselsee“, 

W.- Seelenbinder-Straße 1, 
 - Freie Schule Güstrow e. V., Bistede 5

Bitte geben Sie bei der Anmeldung einen zweiten Schul-
wunsch für den Fall an, falls die Aufnahmekapazität an der 
gewünschten Schule überschritten wird oder durch Unter-
schreitung der Mindestanmeldezahl keine Klassenbildung 
möglich ist.

R e d a k t i o n s s c h l u s s  f ü r  d i e  

N o v e m b e r- A u s g a b e 

i s t  d e r  1 2 .  O k t o b e r  2 0 1 7
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Barlachstadt Güstrow für das Haushaltsjahr 2017 

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 
27.07.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock, Der Landrat, folgende Nachtragshaus-
haltssatzung erlassen:

§ 1  Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

 gegenüber   erhöht vermindert nunmehr
 bisher   um um auf
 €   € € €

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 33.404.700 3.036.800 -  328.000 36.113.500
 der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 35.423.200    622.000 -  447.200 35.598.000
 der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf - 2.018.500 2.414.800 119.200 515.500

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 0 0 0
 der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 0 0 0
 der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 0 0 0 0

c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen - 2.018.500 2.414.800 119.200 515.500
 die Einstellung in Rücklagen auf 0 0 0 0
 die Entnahmen aus Rücklagen auf 0 0 0 0
 das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf - 2.018.500 2.414.800 119.200 515.500

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf 32.254.600 1.530.900 -  328.000 33.457.500
 die ordentlichen Auszahlungen auf 31.304.300    583.300 -  447.200 31.440.400
 der Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen auf      950.300    947.600 119.200 2.017.100

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 0 0 0
 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 0 0 0
 der Saldo aus außerordentlichenEin- und Auszahlungen auf 0 0 0 0

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   5.127.200 1.015.000 -    10.200 6.132.000
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   5.941.100 1.213.700 -  293.400 6.861.400
 der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -    813.900 - 198.700 283.200 -    729.400

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   4.279.300 0 0 4.279.300
 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   4.415.700 748.900 402.400 5.567.000
 der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -   136.400 -  748.900 -  402.400 - 1.287.700

festgesetzt.

§ 2  Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4  Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt  von bisher 2.800.000 €  auf 2.800.000 €. 

Die nächste Ausgabe des Güstrower Stadtanzeigers erscheint am 1. November 2017
Redaktionsschluss ist der 12. Oktober 2017.
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§ 5  Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forst-
       wirtschaftlichen Flächen  
       (Grundsteuer A) von bisher 300 v. H.  auf 300 v. H.

   b) für die Grundstücke
       (Grundsteuer B) von bisher 400 v. H.  auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer von bisher 340 v. H.  auf 340 v. H.

§ 6  Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen 
Stellen beträgt bisher 189,400 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und 
nunmehr 189.400 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2012 beträgt 
208.093.592,89 €.

Die Vorlage bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit 
Schreiben vom 31.07.2017.

Güstrow, den 1. August 2017

Schuldt
Bürgermeister (Siegel)

Hinweis:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Barlachstadt Güstrow für 
das Haushaltsjahr 2017 mit ihren Anlagen kann während der 
Öffnungs zeiten im Kämmereiamt, Baustraße 33, 18273 Güstrow, 
eingesehen werden.

Verfahrensvermerk:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Barlachstadt Güstrow für 
das Haushaltsjahr 2017 vom 01.08.2017 wurde am 01.08.2017 
im Internet auf der Homepage der Barlachstadt Güstrow www.
guestrow.de/ortsrecht-oeffentliche-bekanntmachungen/zur 
Verfügung gestellt und tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in 
Kraft. Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- 
und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 
Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der derzeit gültigen Fassung nur 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Diese 
Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, 
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Auszug aus dem Informationsbericht 
des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung 

am 15. Juni 2017
Offene Vermögensfragen
Die Barlachstadt Güstrow hat mit dem Bundesamt für zentra-
le Dienste und offene Vermögensfragen eine Rahmenverein-
barung über Ausgleichsleistungen für mit privatisierte 
Ver mögenswerte kommunaler Gebietskörperschaften abge-
schlossen. Auf dieser Grundlage wurden im Jahr 2007 bereits 
Abschlagsbeträge für einzelne Vermögenswerte in einer Ge-
samthöhe von 632.267,45 € an die Stadt gezahlt. Nunmehr 
wurde unter Berücksichtigung der bereits erhaltenen Ab schläge 
eine Abschlusszahlung in Höhe von 615.068,33 € vom Bundes-
amt beschieden. Laut Rahmenvereinbarung zwischen dem 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 
und der Barlachstadt Güstrow sind damit alle Ansprüche für mit-
privatisierte Vermögenswerte erledigt. 

Selbsteinschätzung gemäß Gemeinde-Leitbildgesetz MV
Die Vorbereitung der Selbsteinschätzung in der Verwaltung ist 
abgeschlossen. Zurzeit wird die Beschlussvorlage für die Stadt-
vertretung erstellt. Die Beschlussfassung ist für die Oktobersit-
zung geplant.

EFRE Förderperiode 2014 - 2020 - 2. Projektaufruf
Am 6. Juli 2017 ist in der Barlachstadt Güstrow der Aufruf des 
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung zur 
Einreichung von Anträgen im Rahmen der Förderung der Inte-
grierten nachhaltigen Stadtentwicklung eingegangen. Die Anträ-
ge sind formgebunden bis zum 30. September 2017 beim Lan-
desförderinstitut M-V einzureichen.
Nach der Projektliste würde die auf Platz 2 liegende „Neuge-
staltung des Marktes“ die Kriterien für den 2. Projektaufruf er-
füllen, jedoch ist hier eine Förderung über Städtebaufördermittel 
gegeben, so dass das Projekt „Barrierefreie Sanierung von Er-
schließungsanlagen des historischen Stadtquartiers Schweriner 
Vorstadt - Zu den Wiesen“ eingereicht werden soll, für das es 
bisher zum größten Teil bisher keine Förderkulisse gibt. 

Bauvorhaben Hagemeisterstraße,
2. Bauabschnitt Elisabethstraße bis Ulmenstraße
Die Leistungen zur Erneuerung der Gasversorgungsleitung, 
einschließlich der Hausanschlüsse, sind abgeschlossen. Der-
zeit erfolgt die Verlegung der Niederspannungskabel im süd-
lichen Gehweg. Die im Kreuzungsbereich zur Wohnanlieger-
straße aufgefundenen Schutz- bzw. Leerrohre der Telekom 
wurden unter das spätere Fahrbahnplanum tiefer verlegt.
Der Baufortschritt entspricht dem Bauzeitenplan.

Bauvorhaben Heinrich-Borwin-Straße 
2. Bauabschnitt Werlestraße bis Alt-Güstrower Straße und 
Neukruger Straße und 3. Bauabschnitt
Die Trinkwasserhausanschlüsse und Umbindungen im nörd-
lichen Bereich des Baufeldes sind hergestellt. Die Anbindung 
der Gasleitung wurde ausgeführt und derzeitig erfolgt die Her-
stellung der Gas- und Flatliner-Hausanschlüsse im nördlichen 
Bereich des Baufeldes. Die Zufahrt für den Abtransport der 
Baustelleneinrichtung für den Rohrvortrieb aus dem 3.Bauab-
schnitt wurde gebaut.
Auf Grund der Realisierung des 3.BA durch den Städtischen 
Abwasserbetrieb und die im Baugrund aufgefundenen Torf-
schichten im Kanalbau wird es zu einer Verlängerung der Bau-
zeit kommen. 

Den vollständigen Bericht können Sie im Internet 
unter www.guestrow.de/stadt-kultur-politik/

nachrichten/ lesen
www.guestrow.de
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Wahlbekanntmachung

1. Am 24. September 2017 findet die 
 - Wahl zum 19. Deutschen Bundestag und 
 - zeitgleich die Wahl des Bürgermeisters der Barlach-

stadt Güstrow statt. 
Die zeitgleichen Wahlen dauern von 8:00 bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in 16 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
In den für beide Wahlen verbundenen Wahlbenachrichti-
gungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 21. Au-
gust 2017 bis 2. September 2017 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 15:00 Uhr im Fraktionsraum (Zi. 204) und 
im Ratssaal (Zi. 108) des Rathauses zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede wahlbe-
rechtigte Person erhält für die Bundestagswahl und für die 
Bürgermeisterwahl jeweils einen amtlichen Stimmzettel. 
Es ist darauf zu achten, dass die Stimmzettel getrennt ge-
faltet und nicht ineinander gelegt werden dürfen. Die ge-
kennzeichneten und gefalteten Stimmzettel sind von der 
wahlberechtigten Person in die Wahlurnen zu legen. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
Sehbehinderte Wahlberechtigte können sich bei der 
Bundes tagswahl zur Kennzeichnung des Stimmzettels 
einer Stimmzettelschablone bedienen. Die Stimmzettel-
schablone ist von den Wahlberechtigten für die Stimmab-
gabe im Wahlraum mitzubringen. (Info-Telefon des BS-
VMV: 0381 778980)
Zur Stimmabgabe bei der Bürgermeisterwahl wird es keine 
Stimmzettelschablonen geben. Gemäß § 34 Absatz 1 der 
Landes- und Kommunalwahlordnung können sehbehinder-
te Wahlberechtigte eine andere Person, deren Hilfe sie sich 
bei der Stimmabgabe bedienen wollen, bestimmen. Die 
Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des 
Wahlberechtigten zu beschränken. Die Hilfspersonen, die 
auch Mitglied des Wahlvorstandes sein können, sind nach 
§ 2 Absatz 2 der Landes- und Kommunalwahlordnung zur 
Wahrung des Wahlgeheimnisses verpflichtet.

3.1 Wahl des Deutschen Bundestages
Gewählt wird mit weißen Stimmzetteln. Jedem Wahlbe-
rechtigten wird im Wahlraum ein Stimmzettel ausgehändigt. 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landes-
listen und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er 
auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Be werber sie gelten 
soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

3.2 Wahl des Bürgermeisters der Barlachstadt Güstrow
Gewählt wird mit grauen Stimmzetteln. Jeder wahlberech-
tigten Person wird im Wahlraum ein Stimmzettel ausgehän-
digt.
Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält unter fortlaufender Nummer die 
im Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge unter An-
gabe von Namen und Kurzbezeichnung der Parteien bzw. 
Wähler gruppen oder die Bezeichnung „Einzel bewerber“ 
oder “Einzelbewerberin“ sowie den Namen jeder Be-
werbung. Rechts neben dem Namen einer jeden Be-
werbung befindet sich ein Kreis für die Kennzeichnung.
Die wahlberechtigte Person gibt ihre Stimme in der Weise 
ab, dass sie auf dem Stimmzettel durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Bewerbung die Stimme gelten soll.
Der Stimmzettel muss von der wahlberechtigten Person in 
einer Wahlkabine des Wahlraumes gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler mit Wahlschein/en und Briefwahlunterlagen haben 
bei der zeitgleichen Bundestags- und Bürgermeisterwahl 
nachfolgende Besonderheiten zu beachten:

5.1 Wähler, die einen weißen Wahlschein für die Bundestags-
wahl haben, können an der Wahl im Wahlkreis 17 - Meck-
lenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

5.2 Wahlberechtigte, die einen gelben Wahlschein für die 
Bürgermeisterwahl haben, können an der Wahl des 
Bürger meisters der Barlachstadt Güstrow
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Wahlgebietes oder 
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

5.3 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde für die jeweilige Wahl einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und muss 
seinen/seine Wahlbrief/e mit dem/den Stimmzettel/n (im 
jeweils verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
jeweiligen unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden.
Wahlberechtigte, die ihre Briefwahlunterlagen persönlich 
bei der Gemeindewahlbehörde abholen, haben die Mög-
lichkeit, gleich an Ort und Stelle zu wählen. 

6. Jeder Wahlberechtigte für die Wahl des Deutschen 
Bundes tages kann sein Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Entsprechendes gilt auch für die Bürgermeisterwahl.
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Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Güstrow, den 9. August 2017

Schuldt

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme 
in die Wählerverzeichnisse 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

und die Wahl des Bürgermeisters 
der Barlachstadt Güstrow 

am 24. September 2017

1. Das gemeinsame Wählerverzeichnis zu den oben auf-
geführten Wahlen für die Wahlbezirke der Barlachstadt 
Güstrow wird in der Zeit vom 4. September 2017 bis 
8. September 2017 zu folgenden Öffnungszeiten

 Montag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
 Dienstag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr und
   14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
 Mittwoch 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
 Donnerstag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr und
   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 Freitag 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses, Markt 1 in 18273 Güstrow für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der 
Ratssaal ist barrierefrei über den Hintereingang des Rat-
hauses (zwischen Rathaus und Kirche) und den Fahrstuhl 
erreichbar.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über prüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Ab-
satz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis für die be-
treffende Wahl eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 8. September 2017 bis 13:00 Uhr, bei 
der Barlach stadt Güstrow, Markt 1 in 18273 Güstrow, Ein-
spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 2. September 2017 eine 
Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4. Wahlscheine werden bei der Erfüllung der wahlrechtlichen 
Voraussetzungen für die Bundestagswahl und für die 
Bürger meisterwahl getrennt erteilt.

4.1 Wer einen Wahlschein für die Bundestagswahl hat, kann
an der Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 17 
Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-
bezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen.

4.2 Wer einen Wahlschein für die Bürgermeisterwahl hat, kann
an der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Güstrow durch 
Stimm abgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 
der Barlachstadt Güstrow oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1. für die Wahl zum Deutschen Bundestag

1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschul-

den die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung (bis zum 3. September 2017) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
8. September 2017) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Gemeindebehörde gelangt ist.

5.2. für die Wahl des Bürgermeisters
1. eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person,
2. eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Per-

son, wenn sie nachweist, dass sie aus einem nicht von 
ihr zu vertretenen Grund
a) die Antragsfrist auf Berichtigung des Wählerver-

zeichnisses nach § 16 Abs. 1 der Landes- und 
Kommunalwahlordnung bis zum 8. September 
2017, 13:00 Uhr versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis nach § 16 Abs. 1 der Landes- 
und Kommunalwahlordnung entstanden ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 22. September 2017, 
18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich 
oder elektronisch beantragt werden.

Die Barlachstadt im Internet:

www.guestrow.de
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierig keiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.1.2 Buchstabe a bis c und 
5.2.2 Buchstabe a und b angegebenen Gründen den An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahl-
tage, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er da-
zu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
6.1. für die Wahl zum Deutschen Bundestag

 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen hellroten Wahl-
briefumschlag und

 - ein Merkblatt für die Briefwahl.
6.2 für die Wahl des Bürgermeisters

 - einen amtlichen grauen Stimmzettel
 - einen amtlichen grauen Stimmzettelumschlag und
 - einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag mit der An-

schrift der Gemeindewahlbehörde.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfang nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. Bei Bürgermeisterwahlen ist 
die Aushändigung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen an 
Dritte auch ohne schriftliche Vollmacht bei Vorlage des unter-
schriebenen Wahlscheinantrags zulässig (§ 20 Absatz 2 Satz 2 
LKWO).
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem unterschriebenen Wahlschein der 
Bundes tagswahl bzw. den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem unterschriebenen Wahlschein der Wahl des Bürger-
meisters so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, 
dass die Wahlbriefe dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr 
eingehen.
Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert.
Sie können auch bei der auf den Wahlbriefen angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

Güstrow, 9. August 2017

Schuldt

Wahlbekanntmachung

über die zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl des Bürgermeisters

am 24. September 2017 
in der Barlachstadt Güstrow

Wahlvorschlag 1 Wahlvorschlag 2
Name, Vorname Schuldt, Arne Sell, Kevin

Beruf oder Stand Bürgermeister Künstler, 
Feuerwerker

Geburtsjahr 1959 1989

Wahlvorschlagsträger Einzelbewerber 
Schuldt

Einzelbewerber 
Sell

Güstrow, 11. August 2017

Prüfer
Gemeindewahlleiterin

Öffnungszeiten 
Wahlbüro

Vom 04.09. bis 22.09.2017 werden zu nachfolgenden Öffnungs-
zeiten im Ratssaal des Rathauses, Markt 1, Wahlschein anträge 
entgegengenommen und Wahlscheine erteilt. Die Briefwahl 
kann an Ort und Stelle ausgeübt werden.

Montag 09:00 bis 13:00 Uhr
Dienstag 09:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch 09:00 bis 13:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 13:00 Uhr

Ab sofort ist die Beantragung der Wahlscheine 

online auf unserer Homepage 

unter www.guestrow.de möglich.

Wahlhelfer gesucht

Für die am 24.09.2017 stattfindende Bundestags- und Bürger-
meisterwahl sucht die Barlachstadt Güstrow noch Wahlhelfer 
zur Bildung der Wahlvorstände.
Nach § 11 Bundeswahlgesetz üben die Mitglieder der Wahl-
vorstände ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten für den 
Wahltag Erfrischungsgeld in Höhe von 40,00 €.
Interessenten melden sich bitte bei der Barlachstadt Güstrow, 
Markt 1, Frau Spitze, Zimmer 203, Telefon 03843 769-146, 
E-Mail catrin.spitze@guestrow.de.

Der Güstrower Stadtanzeiger - eine Zeitung der Stadt für ihre Bürgerinnen und Bürger!
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Widerspruchsrecht 
gegen die Datenübermittlung 

an das Bundesamt für Personalmanagement 
der Bundeswehr 

(bisher: Bundesamt für Wehrverwaltung)

Gemäß § 36, Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 
2013 (BGBl. I 2013, S. 1084) in der derzeit gültigen Fassung 
verweist die Meldebehörde darauf, dass jeder Betroffene das 
Recht hat, der Weitergabe seiner Daten an das Bundesamt für 
Personalmanagement der Bundeswehr zur Übersendung von 
Informationen über die Tätigkeiten in den Streitkräften - § 58c 
Soldatengesetz - zu widersprechen:
Durch die Meldebehörde erfolgt keine Datenübermittlung zu 
Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die im kommenden 
Jahr volljährig werden.
Der Widerspruch kann bei der Meldebehörde im Bürgerbüro, 
Markt 1,18273 Güstrow, schriftlich oder zur Niederschrift einge-
legt werden.

Güstrow, 1. September 2017

Barlachstadt Güstrow
Der Bürgermeister
Meldebehörde

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Montag 08:00 - 12:30 Uhr 
Dienstag 08:00 - 12:30 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 - 12:30 Uhr 
Donnerstag 08:00 - 12:30 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr 
Freitag 08:00 - 12:30 Uhr 

Fischereischeinprüfung
bei der Barlachstadt Güstrow 

am 6. November 2017
Die Barlachstadt Güstrow, Bürgerbüro, gibt bekannt, dass die 
Prüfung zur Erlangung des Fischereischeins unter Vorbehalt 
am 6. November 2017 um 16:00 Uhr in Güstrow, Markt 1, im 
Stadtvertretersaal, durchgeführt wird.
Entsprechend der Verordnung über die Fischereischeinprüfung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 11. August 2005 
(GVOBl. Nr. 13 S. 416) ist folgendes zu beachten: 
1. Interessenten, die an der Prüfung teilnehmen möchten, 

melden sich bitte schriftlich, spätestens eine Woche vor 
dem Prüfungstermin bei der Barlachstadt Güstrow, Bürger-
büro, Markt 1, 18273 Güstrow, an.

2. Das Anmeldeformular ist unter www.guestrow.de/buerger-
service/formulare-antraege/im Internet abrufbar oder im 
Bürgerbüro der Barlachstadt Güstrow erhältlich.

3. Für den Fall, dass der Antragsteller minderjährig ist, ist die 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorzulegen.

Güstrow, 1. September 2017

Schuldt, Bürgermeister

Vorbereitungskurse zu Fischereischeinprüfungen führt der 
Kreisanglerverein Güstrow e. V. durch. 
Telefon 03843 687230/Herr Timm

Satzung der Barlachstadt Güstrow 
über den Bebauungsplanes Nr. 89 

„Krakower Chaussee“
im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13a BauGB

Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow hat in ihrer Sit-
zung am 15.06.2017 die Satzung über den Bebauungsplanes 
Nr. 89 - Krakower Chaussee beschlossen. 
Auf Grundlage des § 10 Abs. 3 BauGB wird die Satzung der 
Innen entwicklung nach § 13a BauGB hiermit bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan Nr. 89 - Krakower Chaussee tritt mit Ablauf 
des Tages der Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann die Satzung mit der Begründung ab diesem 
Tag in der Stadtverwaltung Güstrow, Stadtentwicklungsamt, Ab-
teilung Stadtplanung, im 4. OG der Baustraße 33, während der 
Sprechzeiten

Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag:  09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 17:00 Uhr

und zusätzlich nach telefonischer Vereinbarung einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen.
Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB und eine Verletzung der in § 5 Abs. 5 der Kommunal-
verfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, die unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 2a BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans sowie nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der 
vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Barlachstadt 
Güstrow geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, dar-
zulegen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Barlachstadt Güstrow,10.08.2017 Der Bürgermeister
    Arne Schuldt

Übersichtsplan: Lage- und Höhenplan - Betrieb für Bau und 
Liegens chaften M-V GB NB, Dezernat SM1 - Stand 06.2015, 
Höhenbezug HN 76, Lagebezug S 42/83 (3°)
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Berichte der Fraktionen der Stadtvertretung

CDU-Fraktion Hohes Gut - Förderung von Inklusion 
 und Integration an Inselseeschule

Über die Arbeit der „Schule am Inselsee“ konnte sich die CDU-
Stadtfraktion Güstrow am 10.07.17, vor Ort, ein Bild machen. 
Bei einer Führung durch das Schulgebäude, durch der dorti-
gen Schulleitung und einiger Schüler, konnten wir Stadtver-
treter uns davon überzeugen, dass die Themen Inklusion und 
Integration einen immer wichtigeren Stellenwert, auch bei uns 
in der Barlach stadt Güstrow, einnimmt. Anschließend folgte eine 
Präsentation über die Kernbereiche bzw. Arbeit der „Schule am 
Inselsee“. Außer dem wurden in diesem Rahmen neben Proble-
men, welche im Zuge der Inklusions- und Integrationsarbeit an-
fallen, auch posi tive Arbeitserfolge, der Schule dort, erörtert. So 
konnte man uns gegenüber mitteilen, dass bspw. alle Schüler, ob 
mit oder ohne Lernschwierigkeiten (Lernbehinderungen) bzw. mit 
Migrations hintergrund, ins nächste Schuljahr versetzt wurden.
Was war der Grund der Begehung der „Schule am Inselsee?
Wie wir alle wissen, wurde die Inselseeschule, in den ver-
gangenen Monaten immer wieder in den sozialen Medien als 
sogenannte „Assi- bzw. Problemschule“, in Verbindung mit 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund diffamiert.
Vor Ort konnten wir aber feststellen, dass die Arbeits- und Lern-
bedingungen an dieser Schule sogar überdurchschnittlich gut 
sind. Die Probleme, so wie sie über die sozialen Medien darge-
stellt worden waren, konnten wir bei der Begehung der „Schule 
am Inselsee“, als auch bei den Gesprächen vor Ort, nicht fest-
stellen. Diese Bildungsstätte ist eine Ganztagsschule, in der 
schwächere (Kinder mit Lernbehinderungen bzw. mit Migrations-
hintergrund) und begabte Schüler gleichermaßen, unabhängig 
von ihrer sozialen Herkunft, durch fächerübergreifendes Lernen 
gefördert werden. Auch gibt es dort z. B. die Möglichkeit vom ge-
selligem Kochen bis hin zum gemeinsamen Essen (Frühstück) in 
den Pausen, um so das gemeinsame Miteinander zwischen den 
Schülern und Lehrkräften, vor Ort, zu fördern. 
Darüber hinaus hilft sie den Schülern der oberen Klassen bei 
der Berufseinstiegsbegleitung (Bewerbung schreiben, Praktika 
oder bspw. Begleitung bei Behördengänge zur Arge oder Job-
center etc.). Diese Art der Begleitung der Schüler, der „Schule 
am Inselsee“, stellt somit aus unserer Sicht, der CDU-Stadt-
fraktion Güstrow, eine gute Schulsozialarbeit insgesamt dar. 
Wir sprechen uns somit für jegliche Unterstützungen, die diese 
Bildungsstätte benötigt, aus. „Bildung“ ist aus Sicht der CDU-
Stadtfraktion Güstrow ein hohes Gut, welches es zu wahren gilt.
Welche Ideen/ Anregungen haben Sie für die Entwicklung 
unserer Barlachstadt? 
Teilen Sie uns dies gerne persönlich mit oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an stadtfraktion@cdu-guestrow.de

Heiko Karmoll & André Sonnenberg
CDU-Fraktion

SPD-Fraktion betreibt Basisarbeit

Zur Untersetzung kommunalpolitischer Entscheidungen finden 
durch die SPD-Fraktion wiederholt Besuche in Kultur- und Sport-
vereinen, Betrieben, in städtischen Einrichtungen usw. statt.
Im Rahmen dieser Besuche erhalten wir vor Ort viele Informa-
tionen über die Unternehmens- und Vereinstätigkeit. Wir erfahren 
aber auch Probleme, die unseren Gastgebern unter den Nägeln 
brennen und die durch Verwaltungshandeln und auch unsere 
eigenen politischen Entscheidungen manchmal entstanden sind.
Die nachfolgende unvollständige Besuchsliste möge für einen 
beispielhaften Querschnitt unserer Besuchsaktivitäten gelten:
 - 2014 Wohnungsgesellschaft Güstrow 
 - 2015  Güstrower Bildungshaus, MC Güstrow, Kinder- und  

 Jugend-Kunsthaus, Kirchgemeine Pfarrkirche
 - 2016  Ceravis AG Güstrow (Nordkorn)
 - 2017  Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei  

 und Rechtspflege
In der vorherigen Legislaturperiode haben wir u.a. die Kreishand-
werkerschaft, die Stadtwerke und eine Reihe anderer Einrichtun-
gen besucht. Der Gedankenaustausch und die Berichte unserer 
Gastgeber vermitteln uns einen breiteren Einblick und versetzen 
uns besser in die Lage mit diesem Wissen kommunalpolitische 
Entscheidungen zu treffen.
In jüngster Zeit haben wir uns durch unsere Kontakte zu mehre-
ren sportlichen Einrichtungen einen aktuellen Informationstand 
über das Vereinsleben und die gegenwärtigen und zukünftigen 
Pläne verschafft. U.a. besuchten wir den MC Güstrow, den 
Segel verein „Einheit“ Güstrow oder fanden uns zu einer gemein-
samen Sitzung mehrerer Ausschüsse im Stadion des Güstrower 
SC in der Speicherstraße ein. Es ist interessant, wie vielfältig 
sich unsere Sportlandschaft gegenwärtig darstellt und mit wel-
chem Engagement die Vereine ihre Einrichtungen unterhalten 
und entwickeln. Dahinter stehen neben den Berufstätigen viele 
ehrenamtlich wirkende Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt 
und der Region.
Das konnten wir auch bei den interessanten Begegnungen in 
den oben aufgeführten Einrichtungen feststellen.
In unserer Stadt werden durch viele Unternehmen hohe mate-
rielle Werte geschaffen. Daneben weisen viele Einrichtungen 
gesellschaftliche Leistungen auf, die auch den Reichtum unserer 
Stadt ausmachen.
Dafür gebührt ihnen unser Dank und hoher Respekt.

Hartmut Reimann
(SPD-Fraktionsvorsitzender)

Impressum
Erscheinungsweise: 8 x im Kalenderjahr, in den Monaten Februar, März, Mai, Juni, August, September, November und Dezember
Erscheinungstag: 1. Kalendertag des Monats
Bezugsbedingungen: verteilt an alle Haushalte der Barlachstadt Güstrow,

im übrigen Einzelerwerb (kostenlos), Abonnement gegen Erstattung der Ver sandkosten nur beim Herausgeber
Herausgeber: Stadtverwaltung Güstrow, Der Bürgermeister,  Markt 1, 18273 Güstrow
Redaktion: Karin Bartock, Telefon 03843 769-101, karin.bartock@guestrow.de
Anzeigen, Druck, Verteilung: LINUS WITTICH Medien KG, Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, 039931 579-0
Bildnachweis: S. 5: Barlachstadt Güstrow, S 14: Tobias Panwitz, Caroline Weißert, Monika Opperskalski, 

S. 20 WGG Güstrow GmbH
Auflage: 17.000 Exemplare
Alle Rechte liegen beim Herausgeber.
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Öffnungszeiten der Bibliothek
Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag 10:00 - 18:00 Uhr 

Mittwoch 10:00 - 14:00 Uhr 
Oktober - April jeder 1. Samstag 10:00 - 13:00 Uhr 

U W E  J O H N S O N - B I B L I O T H E K 

Uwe Johnson Tage 
Güstrow - Neubrandenburg vom 18.09. bis 29.09.2017

Die Kannmacher-Trilogie
Lesung und Gespräch mit Jan Koneffke, 

Uwe Johnson-Preisträger 2016

Mit der Kannmacher-Trilogie hat Jan Koneffke eine Pommer-
sche Familiensaga geschaffen, die sich über drei Generationen 
und das ganze 20. Jahrhundert erstreckt. Nach „Eine nie ver-
gessene Geschichte“ (2008) und „Die sieben Leben des Felix 
Kannmacher“ (2011) erhielt er für den dritten Band „Ein Sonn-
tagskind“ (2015) im vergangenen Jahr den Uwe Johnson Preis.
Seine Fragen danach, was Heimat, Fremde und Identität be-
deuten, erinnern an Johnsons Grundthemen. Zudem schafft er 
es, durch seine lyrische Sprache eine erzählerische Kraft zu 
entwickeln, die den Leser mitreißt und völlig in die Geschichte 
eintauchen lässt.

Dienstag, 19.09.2017 • 19:00 Uhr
Eintritt 5,00 € • ermäßigt 3,00 €

Neuentdeckung Johnson?
Vorstellung der neuen Werkausgabe 

mit Live-Hörspielszenen 
Was ist ein Akademievorhaben? Was ist eine historisch-
kritische Ausgabe? Was sind die Besonderheiten der Uwe 
Johnson-Werkausgabe? Was bedeutet es, direkt aus dem 
Archiv eines Schriftstellers zu edieren?
Dr. Katja Leuchtenberger von der Uwe Johnson-Gesellschaft 
Rostock erklärt die Besonderheit der neuen Werkausgabe und 
warum es sich lohnt, Johnson neu zu entdecken. Johnson 
selbst und seine Romanfiguren kommen dabei ebenfalls zu 
Wort, wofür die jungen Schauspieltalente Kai Liemann, Anton 
Luezer, Cinja Schinkovich und Sascha Weißing in drei Live-
Hörspielinszenierungen sorgen, die zur neuen Werkausgabe für 
den Abend extra einstudiert wurden.

Donnerstag, 21.09.2017 • 19:00 Uhr
Eintritt 5,00 € • ermäßigt 3,00 €

Kinderlesesamstag
Geschichten zum Gruseln

Zum Start der neuen Kinderlesesaison wird es musikalisch-
gruselig. Dafür sorgen unsere beiden Lesepatinnen Jana Röhl 
und Isabel Dinies in der LeseWerkStatt der Bibliothek. Daneben 
können gruselige wie auch spannende, informative und unter-
haltende Lese-, Hör- oder Filmmedien ausgeliehen werden.

Samstag, 07.10.2017 • 10:30Uhr 
Eintritt frei

Spiele - Medien - Kompetenz
Info-Nachmittag zum Gaming

Vorstellung und Ausprobieren von Virtual-Reality-Spielen und 
Informationen zur Altersfreigabe mit Uwe Engelhard (Ständiger 
Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der USK), 
3D-Druck Vorführungen, Spielkonsolen-Turnier (Achtung: recht-
zeitige Anmeldung erforderlich). 

Samstag, 14.10.2017, 14:00 - 17:00 Uhr
Eintritt frei

Kunstnacht
Still und doch aufregend

Die 17. Kunstnacht lockt mit Märchen, Tanz, Bach und Folkrock.
Wieder einmal haben sich für eine besondere Nacht Güstro-
wer Kunstschaffende, Kulturinstitutionen und Geschäftsleute 
zusammengetan. Unter Koordination des Kunst- und Alter-
tumsvereins wurde ein vielfältiges Programm zusammenge-
stellt. Wer die Märchen in der Volkshochschule nicht schafft, 
geht zur Inselliebe, wer es nicht zum Tanztheater mit Bach in 
der Gertruden kapelle schafft, hat noch im Dom die Chance auf 
choreo grafierte Bach-Präludien. Zu Reisegeschichten und Lie-
dern des Folkmusikers Tobias Panwitz kann man sich in der 
Uwe Johnson-Bibliothek mit einem Wein und Snack stärken, 
dann weiter ins Theater, wo das Gitarrenorchester MV gastiert. 
Die Wollhalle lockt gleich mit einer Ausstellungseröffnung und 
einem Rockkonzert der Lokalmatadoren Nitebrain.
Ein homogenes Programm, still und doch aufregend. Ab 
Ende August liegt das ganze Programm wieder an allen 
Veranstaltungs orten und den bekannten Kultureinrichtungen 
aus - dann kann sich jeder seinen persönlichen kleinen 
Stunden plan für die Kunstnacht zusammenstellen.

Gitarre solo, in der Band oder gleich im Orchester – es wird alles geboten

Foto: Tobias Panwitz, Caroline Weißert, Monika Opperskalski
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Was die Deutschen richtig 
nervt? Ihr Auto zu verkaufen! Da 
besuchen sie lieber die Schwie-
germutter, putzen das Bad oder 
machen die Steuererklärung. 
Das ergab eine repräsentative 
Umfrage von puls im Auftrag 
von mobile.de. 
Zu den Top-3-Stressfaktoren beim  

Autoverkauf zählen die Preis-
verhandlung, die Preisermittlung  
und lästige Telefonate. Dabei 
würde jeder Dritte sein Fahr- 
zeug verkaufen, wenn es weniger 
kompliziert wäre, sich davon zu 
trennen. „Aktuell sitzt jeder zwei-
te Deutsche in einem Auto, das 
nicht zu seinem Leben passt“, so  

Malte Krüger, Geschäftsführer der  
mobile.de GmbH. „Das wollen 
wir ändern, indem wir neben 
dem Kauf auch den Verkauf spür-
bar vereinfachen.“ 
Über die neue Plattform mobile.de  

MotorVerkauf kann man ab so-
fort entscheiden, ob man seinen 
Wagen zum Spitzenpreis über 
Deutschlands größten Fahrzeug-
markt inseriert oder zur Spitzen-
zeit an einen regionalen Händler 
verkauft. Anhand von nur vier 
Angaben zum Automodell weist 
die Seite einen Richtwert für den 
Verkaufspreis aus. Auch eine Aus-
wahl von bis zu vier Händlern 
im Umkreis sorgt dafür, dass der 

Fahrzeugverkauf endlich mehr 
Spaziergang als Hürdenlauf wird.

Lieber Schwiegermutter besuchen als Auto verkaufen
- Anzeige -

MEDIENGESTALTER M/W
DIGITAL + PRINT

SCHLAUER FUCHS 
UND 

KREATIVER 
KOPF

GESUCHT!

www.wittich.deHerr M. Groß • Röbeler Str. 9 · 17209 Sietow
bewerbung@wittich-sietow.de • Tel.: 039931-579-0

Wenn DU zu diesem starken Team in einem
modernen Medienunternehmen gehören möchtest und eine abwechslungsreiche
Aufgabe suchst, richte deine schriftliche, aussagekräftige Bewerbung bitte an:

Fies gegen Böse ist das Leitmotiv des neuen  
Open-World-Krachers der Saints-Row-Macher. Derber  
Wortwitz, humoristische Anspielungen auf die Pop-
kultur der 80er und 90er Jahre und ein einzigartiger 
Comiclook gehören ebenso zum Repertoire der charis-
matischen Anti-Helden von MAYHEM wie maximaler 
Kollateralschaden im Kampf gegen Dr. Babylon und 
LEGION. Mayhems Superagenten haben die Lizenz  
zu machen, was zur Hölle sie wollen, solange sie alles 
tun, was nötig ist, um LEGION aufzuhalten. 

Agents of Mayhem ist für PlayStation®4, Xbox  
One und PC im Handel erhältlich. 

Fies gegen Böse - Agents of Mayhem
Anzeige

Ankauf Segel aller Art
 

 
- Alter & Zustand egal -

zahle in bar, komme vor Ort, bitte alles anbieten
Ansprechpartner: Herr Rolle 0160-93388301

wittich.de/geburtstag

Geburtstags-Anzeigen online aufgeben
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 Programm 

Tag des offenen Denkmals
am Sonntag, 10.09.2017

Thema „Macht und Pracht“

Wollhalle
10:00 Uhr bis 
10:30 Uhr

Eröffnung und Verleihung des Bauherren-
preises 2017: Bester Neubau 2008 bis 2016 
Volks- und Raiffeisenbank eG (Sponsor)

10:30 Uhr bis 
11:00 Uhr

Von der Reformation in Güstrow und ihren 
Denkmalen, Vortrag: Frau Scheithauer

11:00 Uhr bis 
16:00 Uhr

Neues Bauen neben alter Pracht 
Ausstellung der Stadtverwaltung

Schloss
11:00 Uhr Ein festes Haus für den Landesherrn, 

Baugeschichtlicher Rundgang: Herr Schöfbeck
15:00 Uhr Die Farben der Macht, Rundgang: 

Raumfarbigkeit auf Schloss Güstrow, 
Frau Dr. Erbentraut

Am Berge 2
11:30 Uhr bis 
14:00 Uhr

Haus unter dem Bauhammer „Alte Schmiede 
Am Berge“, Sanierung eines Denkmals 
mit historischem Hintergrund, 
Vorstellung und Rundgang: Frau Schuldt

Schloßstraße 6
11:00 Uhr und 
14:00 Uhr

Historischer Bau mit vielen Gesichtern 
Sanierung der ehemaligen Herberge, Schule,  
Altenheim …, Führungen: Herr Schäfer, 
Anmeldung erforderlich

Gleviner Straße 1
11:00 Uhr und 
14:00 Uhr

Alte Baukunst - Neue Pracht, 
Markantes Eckgebäude wird saniert ,
Führungen: Herr Bunnemann, 
Anmeldung erforderlich

Schnoienstraße 7
12:00 Uhr bis 
15:00 Uhr

Enthüllung eines Hauses, Sanierung eines 
ehemaligen Wächterhauses: Frau Forbrich

Gleviner Straße 14
12:00 Uhr bis 
14:00 Uhr

Einblicke ins neue Wohnquartier „Gleviner 
Ecke“ Baulückenschluss Gleviner Straße/
Lange Straße realisiert: 
Wohnungsgesellschaft Güstrow GmbH,
Zugang über die Lange Straße

Markt 29/30
11:30 Uhr und 
13:00 Uhr

Verlorengegangenes ersetzen
Führungen: Herr Heyder 

Backsteingotik
10:30 Uhr und 
13:00 Uhr

Auf den Spuren der roten Steine 
Führungen: Frau Wilke, Treffpunkt: Güstrow-
Information, Franz-Parr-Platz 10

Pfarrkirche
15:00 Uhr bis 
15:30 Uhr

Orgelmusik von Bach und Händel 
An der Orgel: Frau Ohse

Zeitverschiebungen im Ablauf sind möglich.
Änderungen vorbehalten! 

Informieren Sie sich bitte aktuell in der Presse und im Internet.
Anmeldungen ab 04.09.2017 unter Telefon 03843 769-441

(Das Betreten der geöffneten Gebäude und Gelände 
erfolgt auf eigene Gefahr!) 

Die Vergabe des Bauherrenpreises 
erfolgt mit freundlicher Unter stützung 
der 
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Schöne Brillen sind von uns!

Inhaber Frank Reding • Augenoptikermeister
Enge Straße 4 • 18273 Güstrow • Tel. 0 38 43 / 3 44 28 28

•  Augenprüfung
•  Contactlinsen
• Sportbrillen
• Brillenabo

•  SwITCh IT hAuSmESSE  
Neuigkeiten, highlights + Klassiker

•  KINdERBRIllENAKTIoN  
zum Schulanfang

•  GlEITSIChTBRIllE  
ab 19 € monatlich im ABo 24 mit Null-Zinsen

Sie erhalten 
die Zeitung 
nicht? 
Bitte melden Sie sich unter 
folgender anschrift:

linuS Wittich Medien Kg
d-17209 Sietow · röbeler Str. 9
herr a. grzibek
telefon: 039931 5 79 31
telefax: 039931 5 79 30
e-Mail: vertrieb@wittich-sietow.de
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Ausgabe

Güstrower Stadtanzeiger

Amtliche Bekanntmachungen  |  1. Juni 2017
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Ausgabe Juni/Juli

Amtliche Bekanntmachungen  |  1. Mai 2017

Güstrower Stadtanzeiger
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Ausgabe Mai

WGG I Gleviner Straße 30 I 18273 Güstrow I 03843 750-0

3-Raum-Wohnung I Elisabethstr. 3164 m2 
Wohlfühlen
▪ III. OG
▪ Erstbezug nach Modernisierung 
▪ Tageslichtbad mit Badewanne
▪ Miete 341 € + 129 € NK

V: 67,0 kWh/ (m²a), FW, Bj.1972

Ihr persönlicher Ansprechpartner 

Mario Winter
Tel. 0171/9 71 57 38

KONZEPTION

DRUCK

GESTALTUNG

VERTEILUNG

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · Telefon: 03 99 31/5 79-0
Telefax: 03 99 31/5 79-30 · Internet: www.wittich.de
e-mail: m.winter@wittich-sietow.de / m.koepp@wittich-sietow.de

Stück für Stück zum Erfolg, 
mit uns!

Ich bin telefonisch für Sie da.

Manuela Köpp
Tel. 039931/ 5 79 47

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
ab 45,– € pro Tag. Tel. 0160 1714841

E-Mail: h.pacyna@web.de · www.himmelchen.de
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Wir gratulieren
den Jubilaren im September

zum 95. Geburtstag
Herrn Rudolf Hartwig, 

zum 90. Geburtstag
Frau Rosemarie Schmidt, Frau Wanda Dabbert, 
Frau Hildegard Wolfmeier, Frau Ingfried Biemann, 
Frau Erna Bock, Frau Charlotte Neumayer, 
Herrn Paul Ryback, Herrn Georg Santowski, 

zum 85. Geburtstag
Frau Lieselotte Müller, Frau Christa Möller, 
Frau Marianne Hensel, Frau Ursula Donath, 
Frau Vera Möller, Frau Helga Hübner, 
Frau Ingrid Burmeister, Frau Ilse Giese, 
Frau Marie Stein, Frau Lieselotte Ochmann, 
Frau Eugenia Ahrens, Herrn Siegmund Hertel, 
Herrn Dieter Siebeck, Herrn Josef Mainka, 
Herrn Horst Voigt, Herrn Ulrich Niemann, 
Herrn Erich Beyer, Herrn Egon Festerling, 
Herrn Eduard Pöhl, 

zum 80. Geburtstag
Frau Erika Schulz, Frau Barbara Koepcke, 
Frau Wally Engler, Frau Ulla Köckritz, 
Frau Waltraud Sadlowski, Frau Anni Stellmacher, 
Frau Brigitte Zakert, Frau Inge Kunkel, 
Frau Irene Pulß, Frau Marta Hendschke, 
Frau Brigitte Rehberg, Frau Leoni Jabs, 
Frau Gisela Matthies, Frau Valentina Singer, 
Frau Anna Baudis, Frau Maria Szczepanski, 
Frau Ingrid Korpel, Herrn Alfred Heintze, 
Herrn Klaus Bartels, Herrn Gerhard Schmidt, 
Herrn Eberhard Machut, Herrn Karl Stolpmann, 
Herrn Dieter Behrens, Herrn Horst Schönegge, 

zum 75. Geburtstag
Frau Sabine Brandstädter, 
Frau Dr. Angelika Broichmann-Krull, Frau Ilse Krause, 
Frau Sieglinde Glamann, Frau Ingrid Wulff, 
Frau Evelin Meschenat, Frau Ursula Nath, 
Frau Gisela Göhlert, Frau Angret Höhner, 
Frau Brigitte Holzki, Frau Dagmar Kulisch, 
Frau Ingrid Winkler, Frau Antje Abrahams, 
Frau Renate Schmidt, Frau Helga Rinke, 
Frau Margot Veit, Frau Ingrid Brümmer, 
Frau Elfriede Barckholtz, Frau Erika Thomsen, 
Frau Renate Wendlandt, Herrn Edmund Schulz, 
Herrn Paul Marz, Herrn Gerd Sill, 
Herrn Klaus-Dieter Schönfeldt, Herrn Gerhard Zucker, 
Herrn Günter Küchler, Herrn Paul Kapitzki, 
Herrn Fritz Schulz, Herrn Peter Rohr, 
Herrn Klaus Thürk, Herrn Peter Koch, 
Herrn Peter Wenzel, 

zum 70. Geburtstag
Frau Regina Moeller-Eilmann, 
Frau Renate-Christiane Morgenstern, Frau Brigitta Erdmann, 
Frau Hannelore Brandstäter, Frau Elisabeth Affeld, 
Frau Christa Wiechmann, Frau Vera Mauke, 
Frau Brigitte Pawlowski, Frau Erika Bredo, 
Frau Christa Jess, Frau Waltraud Rußbült, 
Frau Gudrun Mauritz, Herrn Peter Heiden, 
Herrn Reinhard Rumke, Herrn Werner Stöbsand, 
Herrn Bernhard Maruhn, Herrn Jürgen Eickelberg

DEINE KARRIERE BEGINNT HIER: 
 

Tag der offenen Tür 
Fachhochschule Güstrow 

 

9. SEPTEMBER 2017, 10 BIS 14 UHR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstellung der Studien- und Ausbildungsgänge für die  
Öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege  
Bewerbungscenter und Schnuppervorlesungen  

Campus-Führungen und Polizei in Aktion 
Lehrer- und Elternsprechstunde  

 

www.fh-guestrow.de 
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Kirchliche Nachrichten

Pfarrgemeinde

Pfarrkirche
je So. 10:00 Gottesdienst (je 1. So. Kindergottesdienst)
03.09. 10:00 Gemeinsamer Schulanfangsgottesdienst
01.10. 10:00 Familiengottesdienst/Erntedank
03.10. 10:00 Ökumenischer Gottesdienst 

mit Vertretern die Stadt und Gästen aus der 
Partnergemeinde Kronshagen

Gerd-Oemcke-Haus
16.09. 18:00 Gottesdienst
07.10. 18:00 Gottesdienst
21.10. 18:00 Gottesdienst
25.09. 19:00 Frauenkreis
30.10. 19:00 Frauenkreis
Kirche Suckow
01.10. 14:00 Erntedankgottesdienst
Markt 31
12.09.
26.09.
17.10.
31.10.

19:00 Gesprächsabende zum Thema Reformation

Domgemeinde
je So. 10:00 Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Katholische Pfarrgemeinde
So. 10:00 heilige Messe
Sa. 18:00 heilige Messe

Johannische Kirche
03.09. 11:00 Gottesdienst
08.10. 11:00 Gottesdienst/Erntedank
29.10. 11:00 Gottesdienst

Neuapostolische Kirche
je So. 10:00 Gottesdienst
je Mi. 19:30 Gottesdienst

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Güstrow
(Baptisten)
je So. 10:00 Gottesdienst
17.09. 10:00 Gottesdienst in Rostock
14.09.
12.10.

10:00 Kaffeetrinken mit einem Schuss Anregung 
und Gespräch

Gottesdienste und Bibelstunden in den Seniorenheimen 
AH Krankenhaus 15:30 Uhr  13.09. 11.10.
Am Rosengarten 10:00 Uhr 05.09. 02.10.
Buchenweg 14:00 Uhr 26.09. 18.10.
Hollstraße 10:00 Uhr 19.09. 17.10.
Neue Straße 1 14:30 Uhr 12.09. 17.10.
St. Jürgensweg 15:30 Uhr  05.09. 05.10.
Güstrower Werkstätten 08:15 Uhr  08.09. 06.10. 

Wir gratulieren
den Jubilaren im Oktober

zum 95. Geburtstag
Frau Irmgard Raasch, Frau Käthe Hannawald, 
Frau Ursula Haller, Frau Lucie Rittgarn, 

zum 90. Geburtstag
Frau Elisabeth Schönfeldt, Frau Ellen Westphal, 
Frau Gertrud Günzel, Frau Maria Zirnstein, 
Frau Irmgard Michalzik, Frau Eva Schultz, 
Herrn Dr. Wolfgang Jähnig, Herrn Herbert Radike, 
Herrn Willi Krüger, Herrn Ernst Donath, 
Herrn Karl Hansen, 

zum 85. Geburtstag
Frau Vera Jarchow, Frau Erika Kreutz, 
Frau Ilse Russow, Frau Lisa Schroeder, 
Frau Gerda Eggert, Frau Frieda Hendriock, 
Frau Christa Züfle, Frau Marianne Mann, 
Frau Christa Tschoep, Frau Ruth Thieme, 
Frau Lydia Schwidder, Frau Ursula Asmus, 
Frau Vera Schmidt, Frau Eveline Böhnert, 
Frau Erna Korinth, Frau Rita Fahr, 
Frau Olga Patett, Frau Margit Schmuhl, 
Frau Ingeborg Stahl, Frau Maria Radike, 
Herrn Werner Wieczorkowski, Herrn Harry Stark, 
Herrn Wilhelm Wiebking, 

zum 80. Geburtstag
Frau Helga Voß, Frau Christel Stegemann, 
Frau Christa Neumann, Frau Inge Schmidt, 
Frau Helga Tetzlaff, Frau Johanna Büchner, 
Frau Gisela Bartsch, Frau Krista Kupper, 
Frau Anneliese Peters, Frau Waltraud Brockmann, 
Frau Gertrud Kröger, Frau Hildegard Pillkun, 
Frau Ursula Heidel, Herrn Rudolf Teufel, 
Herrn Karl Wilken, Herrn Peter Seemann, 
Herrn Karl Drews, Herrn Dieter Sievert, 
Herrn Günther Mey, Herrn Günter Schrank, 
Herrn Manfred Krause, Herrn Wolfgang Kracht, 
Herrn Franz Seider, 

zum 75. Geburtstag
Frau Heidemarie Krause, Frau Edda Neumann, 
Frau Dorit Nielsen, Frau Monika Strübing, 
Frau Annegret Labinski, Frau Annelies Milhareck, 
Frau Katharina Schwan, Frau Roswitha Broockmüller, 
Frau Ute Karl, Frau Ursula Raschke, 
Frau Inge Zemke, Frau Ingrid Riecken, 
Frau Richarda Gebert, Frau Elfi Rakowski, 
Frau Irene Schwarz, Frau Ingrid Baumgart, 
Frau Luise Schlaak, Frau Hannelore Ellermann, 
Frau Monika Kalcher, Frau Renate Reinbold, 
Frau Karin Witt, Frau Marianne Geltner, 
Frau Ingrid Skidzun, Herrn Alfred Totzke, 
Herrn Klaus Lewandowski, Herrn Heinrich Sandberg, 
Herrn Gottfried Krause, Herrn Karl-Heinz Konrad, 
Herrn Horst Schneider, Herrn Hans-Joachim Zent, 
Herrn Günter Schubert, Herrn Klaus-Dieter Heinrich, 
Herrn Hartmut Dombrowski, Herrn Heinz Pawlak, 
Herrn Fritz Stöckel, 

zum 70. Geburtstag
Frau Silvia Jünger, Frau Karin Lüth, 
Frau Monika Achtelik, Frau Regine Eisner, 
Frau Christa Michaelis, Frau Sigrid Fischer, 

Frau Inge Oppermann, Frau Sylvia Beggerow, 
Herrn Karl-Heinz Nast, Herrn Jens Lagemann, 
Herrn Hans-Jürgen Appel, Herrn Hans-Jürgen Langner, 
Herrn Heinz-Peter Armster, Herrn Eberhard Pahl, 
Herrn Peter Wendorff
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 f Genusstour „Die Deftige“
Die vorletzte genüssliche Erkundung dieser Saison beginnt am 
23. September um 10 Uhr mit einem Frühstück in der Städti-
schen Galerie Wollhalle. Anschließend radeln Sie nach Groß 
Breesen, wo es eine Besichtigung bei Keramik Mücket geben 
wird. Weiter führt Sie der Weg nach Krakow am See mit seiner 
schönen Altstadt. Freuen Sie sich beim Mittagessen auf exklu-
sive, selbstgemachte Burger im Restaurant & Pub „Zur Klause“ 
und entspannen Sie anschließend bei einem Bummel auf der 
Seepromenade. Letzter Zwischenstopp ist die Kaffeepause mit 
einem Einblick in die Pralinenherstellung in Kirch Rosin, bevor 
Sie die Rückfahrt nach Güstrow antreten und in der Städtischen 
Galerie Wollhalle die Saison der Genuss Touren beenden. Die 
Tour kostet 35,00 € pro Person inkl. aller Speisen und Füh-
rungen. Anmeldungen bitte bis 10 Tage vor Tourenbeginn an 
j.bleick@guestrow-tourismus.de oder unter Tel. 03843 681023.

 f Genusstour mit Zug und Rad
Die Genusstour mit Zug und Rad beginnt am 30.09.2017 um 10 
Uhr in der Städtischen Galerie Wollhalle mit einem Frühstück. 
Weiter geht es mit den Rädern zum Bahnhof, wo Sie mit dem 
Zug bis Laage fahren werden. Dort angekommen führt der Weg 
über Wardow und Prebberede nach Vietschow. An der Schaf-
scheune eingetroffen, erwarten Sie eine Hofführung mit Käse-
verkostung und anschließend ein Besuch bei den Schafen. 
Kaffee und Kuchen runden den Besuch ab, bevor es zurück zum 
Zug nach Laage geht. Preis pro Person 35,00 € inkl. aller Spei-
sen, Führungen und der Zugtickets. Anmeldungen bis 10 Tage 
vor Tourenbeginn an j.bleick@guestrow-tourismus.de oder unter 
Tel. 03843 681023.

 f Produkte der Güstrow-Information
Wenn Sie noch etwas für die Schultüte Ihrer kleinen ABC-Schüt-
zen suchen, haben wir in der Güstrow-Information genau das 
Richtige für Sie. Bei uns erhalten Sie ein Lineal mit Tiermoti-
ven, Schokolade, eine Fahrradklingel und eine Taschenlampe 
für den sicheren Schulweg sowie Schlüsselanhänger für den 
Hausschlüssel. Für den Spaß nach der Schule haben wir zudem 
Seifen blasen in Smiley-Optik.

Das sollten Sie nicht verpassen:
UNSERE VERANSTALTUNGSEMPFEHLUNGEN

Ticket-Hotline 03843  681023

Barlachstadt Güstrow und Umgebung 
Öffentlicher Stadtrundgang | täglich              11:00 Uhr
Nachtwächterführung| freitags im Sept. 09:30 Uhr 

im Okt. 18:30 Uhr
ab 6 Pers., Anmeldungen erforderlich, 
Treffpunkt: Güstrow-Information, 
Treffpunkt am 1. September: Städtische Galerie Wollhalle
Kinderfest und Entenrennen I Innenstadt 
Güstrow

23.09.2017

17. Güstrower Kunstnacht I Innenstadt 02.10.2017
Rostock
Hansi Hinterseher 15.10.2017
Matthias Schweighöfer 12.12.2017
Schwerin
Broilers 25.11.2017
Weihnachten mit Vicky Leandros 08.12.2017
Helmut Lotti 27.01.2018
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
Kammerkonzert I Schloss Ulrichshusen 16.12.2017
Störtebeker Festspiele Ralswiek
Im Schatten des Todes 24.06. - 09.09.2017

Kontakt: Güstrow-Information, Franz-Parr-Platz 10
Immer aktuell informiert: www.guestrow-tourismus.de

Kinderfest und Entenrennen 
am 23. September in den Güstrower Wallanlagen

Die Barlachstadtstadt Güstrow feiert zusammen mit der 
Wohnungs gesellschaft Güstrow (WGG) mbH wieder das fröh-
liche Kinderfest. Ab 10:00 Uhr stehen die Güstrower Wall-
anlagen ganz unter dem Motto „Was für ein Zirkus“. Die kleinen 
und großen Besucher erwartet ein buntes Programm, sei es ein 
Mitmachzirkus für alle, Bastelaktionen, Geschicklichkeitswettbe-
werbe oder bunt geschminkte Gesichter zum Tag passend. Es 
ist ganz sicher für jeden etwas dabei.
Tolle Partner sind darüber hinaus u. a. der wildpark M-V.de, die 
Stadtwerke Güstrow GmbH, das Stadtmagazin piste, die Uwe 
Johnson-Bibliothek, die Jugendfeuerwehr, das THW, der Kanu-
sportverein, u. v. m. Ein buntes Bühnenprogramm rundet den 
Tag ab.
Nach einem ereignisreichen Vormittag starten 16:00 Uhr die 
süßen gelben Plastikenten des Mecklenburger Enten rennens. 
Natürlich wird durch Güstrower Gastronomen für das leibliche 
Wohl gesorgt. 

Wir freuen uns auf ein fröhliches Fest 
mit vielen großen und kleinen Besuchern!
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Ein Betrieb des
Dachdeckerhandwerks
mit Tradition in Güstrow seit 1877.

Bedachung Güstrow GmbH
Neubau und Reparatur von Flach- und Steildächern

Wärmedämmung • komplette Dachsanierung

Wir sind für Sie da,
mit Beratung und Ausführung!

Hafenstraße 14 · 18273 Güstrow
Telefon 03843 682582 · Fax 03843 464149

www.bedachung-guestrow.de

Bauen  >  Wohnen  >  leBen

– Anzeige –

Mediterranes Flair für die Terrasse

Sich auf dem Bal-
kon oder der Ter-
rasse wie im Ur-
laub fühlen? Ob 
toskanisch, pro-
venzalisch oder 
andalusisch - mit 
Zitronen, Oliven 
und Feigen lässt 
sich auch nördlich 
der Alpen der Zau-
ber südlicher Län-
der verwirklichen. Die Pflanzen setzt man am besten in Terrakottagefäße, 
denn nicht alle sind winterfest und sollten idealerweise in ungeheizten, 
hellen Räumen bei fünf bis zehn Grad überwintern. 
Die meisten mediterranen Pflanzen lieben vollsonnige Standorte. Hier 
blühen die „Südländer“ in warmen Sommern ebenso üppig wie in ihrer 
Heimat, verströmen ihre betörenden Düfte und ihre Früchte reifen auch 
hierzulande aus. Besonders geeignet sind Zitrone, Limette, Mandarine 
und Orange, aber auch Bananen-, Oliven-, Granatapfel- und Feigen-
bäume sorgen auf Balkon oder Terrasse für mediterranes Flair. Ihre An-
passungsfähigkeit an trockene und karge Böden, gilt allerdings nur für 
den sonnigen Süden. In Kübeln brauchen sie regelmäßig Wasser und 
sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Dünger für Zitrus- und 
mediterrane Pflanzen versorgt werden, damit sie sich in ihrer ganzen 
Pracht entfalten können. 
Neben den Pflanzen runden typische Accessoires, die an Spanien, Ita-
lien oder Südfrankreich erinnern, das mediterrane Flair ab. Amphoren 
und Terrakotta-Skulpturen, ein Wasserspiel, verschnörkelte Tische und 
Bänke sowie Lichterketten, wie man sie von Finkas und Tavernen kennt, 
unterstreichen das südliche Ambiente. Auch ein bisschen Farbe darf nicht 
fehlen: Mosaike in leuchtenden Farben und Blumentöpfe in Sonnengelb 
oder Knallrot sind echte Hingucker. Wer ohnehin gerade dabei ist, seine 
Terrasse neu anzulegen: Ein Naturstein- oder Terrakottaboden macht 
die Urlaubs-Oase perfekt. Ansonsten sollte man es wie am Mittelmeer 
halten - ein bisschen Laissez-faire kann nicht schaden: Wenn sich Kräuter 
in Fugen aussäen und Gartenmöbel oder Pflanzgefäße ein wenig Patina 
ansetzen, ist das durchaus erwünscht.  djd 

Wer den Traum vom eigenen Haus verwirklicht, denkt langfristig. Bewoh-
ner möchten in den eigenen vier Wänden alt werden und auch Kinder 
und Kindeskinder sollen sich darin noch wohlfühlen. Wohngesundheit 
steht für alle an erster Stelle. Naturbaustoffe wie etwa Ziegel gleichen 
Feuchtigkeit aus und regulieren das Raumklima. Das leidige Thema 
Schimmel bereitet Bewohnern von Ziegelhäusern keine schlaflosen 
Nächte, denn Ziegel sind Naturprodukte und damit bestens geeignet 
für eine ökologische und wohngesunde Bauweise. Sie enthalten keine 
Aldehyde, Lösungsmittel oder andere flüchtige organische Verbindun-
gen, die Allergien auslösen können. 
Die sogenannte Barriere-Armut wird heute meist bereits bei der Haus-
planung berücksichtigt. Eine Anpassung an sich verändernde persönliche 
Bedürfnisse lässt sich so leicht bewerkstelligen. Architekten schätzen die 
Vielseitigkeit von Ziegeln auch deshalb, weil sie Freiraum in der Gestal-
tung zulassen. Noch auf der Baustelle kann der Maurer Veränderungen 
vornehmen. Ziegelgebäude gelten als äußerst werthaltig und sind mit 
Standzeiten von 100 Jahren und mehr für Generationen gebaut. Auf der 
Seite www.lebensraum-ziegel.de gibt es eine Galerie mit spannenden 
Hausbeispielen sowie alle Informationen zum Bauen mit Ziegeln.

Familiengerecht planen und
für Generationen bauen

Foto: djd/Lebensraum Ziegel/Deutsche Poroton/Eveline Hohenacker

Foto: djd/as-garten.de
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14.10. 14:00 Gaming-Info-Tag „Spiele - Medien-
  Kompetenz“ VR-Spiele, 3D-Druck und 
  Spielkonsolen-Turnier, Eintritt frei

Galerie Rambow, Domplatz 16, Tel. 686503

Schloss Güstrow
Franz-Parr-Platz 1, Tel. 7520, Di. bis So. 11 bis 17 Uhr
bis 08.10. „Cranachs Luther!“ + „Pop up Cranach“ 
07.09. 18:00 Rendezvous im Schloss: „Trubel im Norden 
  des Reiches. Der Dreißigjährige Krieg…“, 
  Vortrag Dr. Robert Riemer
20.10.	 18:00	 Reihe	Filmkunst/Kunstfilm:	„Paula	-	mein	
  Leben soll ein Fest sein“, 2016

Norddeutsches Krippenmuseum
Heilig-Geist-Kirche, Heiligengeisthof 5, Tel. 466744
bis 30.09. Mo. bis So., 11 bis 17 Uhr, 
ab 01.10. Di. bis So., 11 bis 17 Uhr

Ernst Barlach Stiftung Güstrow
Heidberg 15, Tel. 844000, Di. bis So., 10 bis 17 Uhr

Atelierhaus, Ausstellungsforum - Graphikkabinett
bis 03.10. Ausstellung „Es geschieht enorm viel Unfug
  mit Photos“ - Ernst Barlach und seine 
  Photographen
15.10. - Febr. 2018 „Der Bildhauer Wolfgang Friedrich“
Haus der Museumspädagogik/Kreativwerkstatt
30.09./01.10. Fotoworkshop mit Fotograf Daniel Höhne
14./15.10. Wochenend-Seminar 
  „Figürliches Zeichnen“ mit Henning Spitzer 
Gertrudenkapelle, Gertrudenplatz 1
10.09. 18:00 Violinkonzert mit Bettina Sitte

Ernst-Barlach-Theater
Franz-Parr-Platz 8, Tel. 684146
Theaterkasse: Mi. bis Fr., 12 bis 18 Uhr
15.09. 19:30 1. Philharmonisches Konzert
16.09. 19:30 Sattmann & Schöne
24.09. 16:00 „Zinnober in der grauen Stadt“
25.09. 19:30 Ein Film von Khaled Dyab Agha
27.09. 10:00 „Als wir verschwanden“
29.09. 19:30 „Maximum Rock“
30.09. 19:30 „Plünnenball“
02.10.  Abschlusskonzerte des „Gitarren-
  orchester MV“(19, 19:45 und 20:15 Uhr)
08.10. 16:00 „Das Trollmädchen“
12.10. 18:00 „Maria Stuart“
13.10. 19:30 2. Philharmonisches Konzert
14.10. 19:30 „Mannomann“
17.10. 19:30 „Per Fahrrad von Cornwell nach Schottland“
21.10. 19:30 Die große Johann Strauß Gala
28.10. 19:30 „Sir Elton John´s greates hits“

Wildpark-MV.de
Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH
Verbindungschaussee 1, Tel. 24680, täglich 9 bis 19 Uhr
01., 05., 08., 15., 18., 22., 23., 29.09. u. 06., 14., 21, 28., 30.10. 
Wolfswanderungen (nur Anmeldung: Tel. 24680)
01.10. 13:00 Blätterfest bis 17 Uhr
30.10. 16:30  Halloween bis 20 Uhr

Kinder-Jugend-Kunsthaus
Baustraße 3 - 5, Tel. 82222
Kurse, Workshops nach Plan
15. - 17.09. Wochenende in Neu Sammit
23. - 27.10.  Herbstferienangebot (9 bis 13 Uhr)

Hinweise:
Für die Richtigkeit der Termine wird keine Gewähr übernommen.  
Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte der Presse. 
Meldungen zur Veröffentlichung von Terminen in der nächs-
ten Ausgabe senden Sie bitte bis zum 5. Oktober 2017 an die 
Barlach stadt Güstrow, barbara.zucker@guestrow.de, Telefon 
769-163.

01.09. 19:30 „Jedermann“, Theaterstück, Dom
07. - 10.09. Circus William, Platz an der Bleiche
08.09.  U21 World Championship, Speedway
09.09. 10:00 Tag der offenen Tür, FHöVpR
10.09.  Tag des offenen Denkmals (s. Plakate)
13.09. 15:00 Firmenlauf, Niklotstadion
14. - 17.09. 27. MeLa, Mühlengeez
20.09. 15:00 „Die Harst steiht up‘e Ledder“, 
  Haus der Kirche „Sibrand Siegert“
22. - 24.09. 2. Hexenmarkt zum Herbstmond,
  Burghotel „Zur Grenzburg“
23.09. 10:00 Kinderfest und Entenrennen, Wallanlagen
23.09. 10:00 Genusstour mit dem Fahrrad „Die Deftige“,
  Treff: Museumshof
23./24.09. Landesbreitensportturnier im Reiten,
  Schützenwiese, Am Sonnenplatz
24.09. 09:00 60. ADAC MC Rehna Clubsport Motocross,
  Speedwaystadion
28.09. 19:00 Kulinarisches Kino, Heizhaus
30.09.  „111 Jahre Schulhaus Am Wall“, 
  Altschülertreffen, J.-Brinckman-Gymnasium
30.09. 19:00 „Güstrow tanzt - Marianne Rosenberg live“,
   Kongresshalle
02.10.  17. Güstrower Kunstnacht
07.10. 19:00 Schlager-Dinner, Heizhaus
08.10. 16:30 Reformationskonzert mit dem 
  Landesamateurorchester MV, Pfarrkirche
11.10. 18:00 „Rechtsextremismus im neuen Gewand“,
  FHöVpR, Lehrgebäude 1, Raum 128
14./15.10. ADAC Bundesendlauf Bahnsport,
  (15 bzw. 12 Uhr), Speedwaystadion 
20.10. 19:00 „Passionen“, Konzert mit 
  Renate Zimmermann, Renaissance-Raum
21.10. 15:00 „Wat der Reformatschon Mäkelnborg
  bröcht hett“, Haus der Kirche

Stadtmuseum Güstrow
Franz-Parr-Platz 10, Tel. 769-120
Mo. bis Fr., 9 bis 19; Sa., 10 bis 17; So., 11 bis 17 Uhr
ab Oktober um eine Stunde verkürzte Öffnungszeiten

Städtische Galerie Wollhalle
Franz-Parr-Platz 9, Tel. 769-169, täglich 11 bis 17 Uhr
03.09. 11:00 „Laienkunstausstellung“: Finissage mit 
  Verleihung der Publikumspreise
02.10. 18:00 Vernissage „Klaus-Dieter Steinberg:
bis 28.01.2018 vorwiegend Collagen“

Uwe Johnson-Bibliothek
Am Wall 2, Tel. 769-460, 
Mo., Di., Do., 10 bis 18 Uhr; Mi., 10 bis 14 Uhr; 
Fr., 10 bis 18 Uhr; Sa., 07.10., 10 bis 13 Uhr
07.10. 10:30 Kinderlesung „Geschichten zum Gruseln“
18. - 29.09. Uwe Johnson Tage 2017 
19.09. 19:00 „Ein Sonntagskind“, Jan Koneffke liest 
  aus seiner Kannmacher-Trilogie
21.09.  19:00 „Neuentdeckung Johnson?“, Hörspielszenen 
  und Vorstellung der Werkausgabe Johnsons

V E R A N S TA LT U N G S T I P P S
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Familien- und Erholungsbad Oase
Plauer Chaussee 7, Tel. 85580
14.09. 17:00 Damensauna
28.09. 20:00 Mitternachtssauna bis 24 Uhr

Blinden- und Sehbehindertenverein e. V.
Kontakt: Herr Küster, Tel. 038452 21179
je 1./3. Do. kostenlose Beratung und Betreuung
09:30 - 11:30  in Sachen Sozialfragen, Baustraße 33

FG Ornithologie und Naturschutz in der Ortsgruppe 
Güstrow beim Naturschutzbund Deutschland
Volkshochschule, John-Brinckman-Str. 4
29.09./20.10. Fachgruppenversammlung (19 Uhr) 

Allgemeine WohnungsbauGenossenschaft
Güstrow-Parchim und Umgebung eG
Friedrich-Engels-Str. 12, Tel. 83430
27.09. 19:00 AWG-Buchlesung Dieter „Maschine“ Birr,
  Viehhalle
„AWG - Rosenhof“, Straße der DSF 11 a
je Mo. 14:00 Handarbeit
je Di. 13:30 Radfahren bis Okt.
je Di. 14:00 Kaffeeklatsch
je Do. 14:00 Kartenspielen
20.09. 14:00 Erbrecht & Testament, Vortrag
18.10. 14:00 Herbstsingen mit dem Chor „Frohsinn
  und Harmonie“
Restaurant Kaminfeuer, Bistede 1
je 2. Mi. 14:00 „AWG-Plattsnacker“
„Haus der Generationen“, Weinbergstraße 28
je Fr. 18:00 Line Dance
„Treff. 23“, August-Bebel-Str. 23
je Di. 14:00 Rummikup
je 1./3. Do. 14:00 „AWG-Singekreis“
je 2./4. Do. 14:00 Klönschnack
„Treff.Sonne“, Armesünderstraße 4
je Mo. 14:00 Plattsnacker, Handarbeit u. a.
je Di. 14:00 Spielenachmittag
je 2. Mi. 14:00 Tanztee
je Do. 14:00 individuelle Gestaltung/Diavorträge u. ä.

AWO-Familien-Freizeit-Lernberatungszentrum (FFLZ)
Platz der Freundschaft 3, Tel. 842400
16.09./14.10. Vater-Kind-Treff
14.09. 19:30 „Von der Milch an den Familientisch“
ab 05.09. Babymassage/Eltern-Kind-Turnen
18.10. 16:00 Wiedereinstieg nach Auszeit
ab 11.09. Rückengymnastik/Autogenes Training/
  Online-PC-Kurs für Senioren
je Di./je Fr.  Kultur- und Sprachtreff
Mo. - Fr.  Eltern-Kind-Gruppen
nach Absprache: Still-/Trageberatung, kostenlose
  Kursprechstunde für Eltern-Kind-Kuren
je 2. Do.  Zeichenzirkel
je 3. Do.  Clubabend der Funkamateure DARC
04.09. 17:00 Literaturkreis
18.09./16.10. Treffen Frauen 60+
Mo. - Fr.  Schülernachhilfe nach Absprache
je 2. Di.  Handarbeits- und Gesprächstreff

Jugendklub „Yellow Fun Box“
Mo. - Mi. 14 bis 18 Uhr, Do./Fr., 14 bis 19 Uhr,
Ferienprogramm in den Herbstferien

Caritas M-V e. V., KV Güstrow-Müritz
Schweriner Straße 97
je Di./je Do. 13:00 Spielenachmittag, CARIsatt-Café

Philatelistenverein „Briefmarkenfreunde Güstrow“
AWO-FFLZ, Platz der Freundschaft 3
10./24.09., 08./22.10. Treff der Briefmarkenfreunde

Volkssolidarität Kreisverband Mecklenburg-Mitte
Haus der Generationen - Partner der „Dietz und Inge 
Löwe Stiftung“, Weinbergstraße 28, Tel. 842343
je Mo. 09:00 Handarbeitsgruppe
 14:00 Rommeé, Chorprobe
je Di.  13:00 Radwandergruppe 
je Mi. 09:00 Sportgruppe I
 10:00 Sportgruppe II
 14:00 Skat (außer am 13.09.)
je Do. 09:00 Sportgruppe III
 10:00 Sportgruppe IV
08.09. 09:00 Treff der OG 30
08.09. 14:00 Spielenachmittag
13.09. 14:00 Veranstaltung der OG 11
15.09. 18:00 Tanz für Paare
21.09. 14:00 Herbstfest der OG 21
27.09. 14:00 Herbstfest OG 22
19./29.09. 14:00 Spielenachmittag 

Radwanderer Ü50 des GSC 09
Treff: Markt, Ecke Pfarrkirche (außer am 20.10.)
06.09. 17:00 Lüssow, Zepelin, ca. 26 km
15.09. 14:00 Bansow, Lübsee, ca. 47 km
22.09. 09:00 Burg Schlitz, ca. 70 km
13.10. 14:00 Woserin, Garden, ca. 48 km
20.10. 08:00 Fischland-Darß, Bahn, Rad, ca. 70 km, 
  Treff: Bahnhofsvorplatz

Sportverein Einheit e. V. „Wanderfreunde Ernst Barlach“
02.09. 40. Schweriner Seewanderung,18 km und 8 km
07.09. 667. Rentnerwanderung in Güstrow, 8 km, 
 Treff: 09:00 Uhr Markt
16.09. Wanderung zum Sumpfsee und Heidberg, 16 km, 
 Treff: 09:00 Uhr Markt
21.09. 668. Rentnerwanderung in Güstrow, 12 km,
 Treff: 09:00 Uhr Markt
30.09. Wanderung in die Suckower Tannen, 8 und 17 km,
 Treff: 09:00 Uhr Bahnhof Güstrow
07.10. Erlebnistag Wandern in Neubrandenburg, 16 oder 
 8 km, Treff: 06:45 Uhr Bahnhof Güstrow
08.10. Erlebnistag Wandern in Neukloster, 6 und 13 km, 
 Treff: 06:45 Uhr Bahnhof Güstrow
15.10. 38. Barlachwanderung „Wege zu Ernst Barlach“,
 15 oder 10 km, Start: 10:00 Uhr Gertrudenkapelle 
19.10. 669. Rentnerwanderung in Güstrow, 14 km,
 Treff: 09:00 Uhr Bahnhof Güstrow
28.10. Wanderung in die Rehberge, 17 km,
 Treff: 09:00 Uhr Markt

Verbraucherzentrale M-V
Mühlenstraße 17
nach vorheriger Terminvereinbarung 
unter Telefon 0800 809802400 oder 0381 2087050
je 1./3. Mi. Energieberatung (15:00 bis 17:30 Uhr)

Wei tere Veransta l tungst ipps f inden Sie im In ternet  unter  www.guestrow-tourismus.de
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Mehr Informationen gibt es unter www.stadtwerke-guwestrow.de

... beim Kinderfest in den Wallanlagen. 
Werden Sie selbst zum Jongleur mit Ihren 
selbst hergestellten Jonglierbällen am Stand 
der Stadtwerke Güstrow - 23. September 2017 
von 10 - 16 Uhr. Lassen Sie sich begeistern.

Was für ein Zirkus...

AWG Güstrow – Parchim und Umgebung eG

Friedrich-Engels-Str. 12 · 18273 Güstrow

Tel.: (0 38 43) 83 43 - 10

info@awg-guestrow.de

Ansprechpartner: Hans-Georg Hohn

3-Raum-Whg., Clara-Zetkin-Str. 8c, 

4. OG links, ca. 68,69 m
2
,  

frei ab Oktober 2017, Einbauküche, 

Bad mit Fenster, Wanne und Dusche, 

Stellplatz möglich

Kaltmiete 340,- EUR

3-Raum-Whg., Hans-Beimler-Str. 

12, 1. OG links, ca. 58,12 m², 

bezugsfertig, Einbauküche, Loggia, 

Stellplatz möglich, ruhige Wohnlage

Kaltmiete 320,- EUR

3-Raum-Whg., Bärstämmweg 9, 

3. OG links, ca. 60,9 m², 

bezugsfertig, Balkon, gute 

Wohnlage

Kaltmiete 300,- EUR

3-Raum-Whg., Clara-Zetkin-Str. 1, 

EG rechts, 61 m
2
, bezugsfertig, 

Bad mit Wanne u. Fenster, gute 

Infrastruktur 

Kaltmiete 325,- EUR

Jungjohann & Jensen GmbH
Garten- und Landschaftsbau
Glasewitzer Chaussee 50 l 18273 Güstrow
Telefon 03843 218400 l Fax 03843 218401
info@jungjohannjensen.de 
www. jungjohannjensen.de


